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7.5 Facharzt / Fachärztin für Orthopädie und 
Unfallchirurgie 

(Orthopäde und Unfallchirurg / Orthopädin und 
Unfallchirurgin) 

 
Weiterbildungsziel: 
Ziel der Weiterbildung ist aufbauend auf der Basisweiter-
bildung die Erlangung der Facharztkompetenz Orthopädie 
und Unfallchirurgie nach Ableistung der vorgeschriebenen 
Weiterbildungszeiten und Weiterbildungsinhalte. 
 
Weiterbildungszeit: 
72 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten an einer 
Weiterbildungsstätte gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1, davon 
- 24 Monate Basisweiterbildung im Gebiet Chirurgie 
- 48 Monate Weiterbildung zum Facharzt für Orthopädie 

und Unfallchirurgie, davon können bis zu 
- 12 Monate in einer der anderen Facharztweiterbil-

dungen des Gebietes Chirurgie oder in Neurochi-
rurgie oder 6 Monate Physikalische und Rehabili-
tative Medizin angerechnet werden

- 12 Monate im ambulanten Bereich abgeleis-
tet/angerechnet werden.  

 
 

   
Weiterbildungsinhalt: 
Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in 

- der Vorbeugung, Erkennung, operativen und kon-
servativen Behandlung, Nachsorge und Rehabili-
tation von Verletzungen und deren Folgezustän-
den sowie von angeborenen und erworbenen 
Formveränderungen, Fehlbildungen, Funktionsstö-
rungen und Erkrankungen der Stütz- und Bewe-
gungsorgane unter Berücksichtigung der Unter-
schiede in den verschiedenen Altersstufen 

- der Behandlung von Schwer- und Mehrfachverletz-
ten einschließlich des Traumamanagements 

- den zur Versorgung im Notfall erforderlichen neu-
rotraumatologischen, gefäßchirurgischen, thorax-
chirurgischen und viszeralchirurgischen Maßnah-
men in interdisziplinärer Zusammenarbeit 

- der Erhebung einer intraoperativen radiologischen 
Befundkontrolle unter Berücksichtigung des 
Strahlenschutzes 

- der konservativen und funktionellen Behandlung 
von angeborenen und erworbenen Deformitäten 
und Reifungsstörungen 

- den Grundlagen der konservativen und operativen 
Behandlung rheumatischer Gelenkerkrankungen 

- den Grundlagen der operativen Behandlung von 
Tumoren der Stütz- und Bewegungsorgane 

- der Erkennung und Behandlung von Weichteilver-
letzungen, Wunden und Verbrennungen ein-
schließlich Mitwirkung bei rekonstruktiven Verfah-
ren 

- der Erkennung und Behandlung von Verletzungen, 
Erkrankungen und Funktionsstörungen der Hand 

- der Vorbeugung, Erkennung und Behandlung von 
Sportverletzungen und Sportschäden sowie deren 
Folgen 

- der Mitwirkung bei operativen Eingriffen höherer 
Schwierigkeitsgrade 

- der Prävention und Behandlung von Knochener-
krankungen und der Osteoporose 

- der Biomechanik 
- chirotherapeutischen und physikalischen Maßnah-

men einschließlich funktioneller und entwicklungs-
physiologischer Übungsbehandlungen sowie der 
medizinischen Aufbautrainings- und Gerätethera-
pie 

   
 

- der technischen Orthopädie und Schulung des Ge-
brauchs orthopädischer Hilfsmittel einschließlich 
ihrer Überprüfung bei Anproben und nach Fertig-
stellung 

- den Grundlagen der Durchgangsarzt- und Verlet-
zungsartenverfahren der gewerblichen Berufsge-
nossenschaften 

 
Definierte Untersuchungs- und Behandlungsverfahren: 

- Sonographische Untersuchungen der Bewegungs-
organe einschließlich Arthrosonographien, auch 
bei Säuglingen 

- operative Eingriffe einschließlich Notfalleingriffe an 
Körperhöhlen, Wirbelsäule, Schulter/Oberarm/Ell-
bogen, Unterarm/Hand, Becken, Hüftgelenk, Ober-
schenkel, Kniegelenk, Unterschenkel, Sprungge-
lenk, Fuß 

- Eingriffe an Nerven und Gefäßen 
- Eingriffe bei Infektionen an Weichteilen, Knochen 

und Gelenken 
- Implantatentfernungen 
- Behandlung von thermischen und chemischen 

Schädigungen 
- konservative Behandlungen von angeborenen und 

erworbenen Deformitäten, Luxationen, Frakturen 
und Distorsionen 

- Injektions- und Punktionstechniken an Wirbelsäule 
und Gelenken 

- Osteodensitometrie 
- Anordnung, Überwachung und Dokumentation von 

Verordnungen orthopädischer Hilfsmittel 
 

Spezielle Übergangsbestimmungen 
 
Kammerangehörige, die vor Inkrafttreten dieser Weiterbil-
dungsordnung ihre Weiterbildung im Gebiet Orthopädie 
oder im Schwerpunkt Unfallchirurgie begonnen haben, 
können diese nach der bisher gültigen Weiterbildungsord-
nung abschließen und die entsprechenden Bezeichnungen 
führen. 
 
Kammerangehörige, die sich bei Inkrafttreten dieser Wei-
terbildungsordnung im Gebiet Orthopädie oder im Schwer-
punkt Unfallchirurgie in Weiterbildung befinden, können 
diese als Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie ab-
schließen, wenn sie eine Mindestweiterbildungszeit von 6 
Jahren und davon mindestens jeweils eine 2-jährige Wei-
terbildung in Orthopädie und Unfallchirurgie nachweisen. 
 
Kammermitglieder, die 
a) bei Inkrafttreten dieser Weiterbildungsordnung berech-
tigt sind, die Bezeichnungen Facharzt für Chirurgie in Ver-
bindung mit der bisherigen Schwerpunktbezeichnung Un-
fallchirurgie oder Facharzt für Orthopädie zu führen,  
 
b) nach Abschluss der Weiterbildung im Schwerpunkt Un-
fallchirurgie oder im Gebiet Orthopädie mindestens 2 
Jahre regelmäßig und überwiegend im Gegenfach, somit 
in der Orthopädie oder Unfallchirurgie tätig waren und die-
ses belegen, und  
 
c) in geeigneter Weise den Nachweis erbringen, dass sie 
die nach dieser Weiterbildungsordnung für die Anerken-
nung als Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie ge-
forderten Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten erwor-
ben haben, 
 
werden auf Antrag zur Prüfung zur Anerkennung der Be-
zeichnung Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie zu-
gelassen. Die Prüfung erstreckt sich auf diejenigen Ge-
genstände der in 6.5 vorgeschriebenen Weiterbildungsin-
halte, die nicht durch die erworbene Anerkennung nach-
gewiesen sind. Auf das Anerkennungsverfahren finden die 
§§ 12-16 Anwendung. 
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Anträge nach diesen Übergangsbestimmungen sind inner-
halb einer Frist von 3 Jahren nach Inkrafttreten dieser 
Weiterbildungsordnung zu stellen. 
 


